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AUCH An Deutschland, wo das Grundgesetz das Recht. zur Errichtung” pf_ivater
Schulen garantıert, „hat die Finanzhilfe des Staates die Privatschulen ın en
deutschen Ländern begonnen; S16 nımmt VON Jahr Jahr einen größeren Umfang
an. Hierbei zeıgt sich, dafß die rage der staatlichen Finanzhilfe für freıe Schu-
len VO:  u der parteipolitischen Haltung weitgehend unabhängig ist. Die höchsten
Subventionen 4} Privatschulen (80 — 90% des Personaletats) zahlt das soz1alı-
stisch regierte Hamburg, und Wär gleichermaßen katholische w1e€e Waldor{f-
chulen. Auf der andern Seite beschloß das 1ın seiner Kulturpolitik spezifisch
katholisch orıentierte Bayern ım vorıgen Jahr, den freien Reformschulen diesel-
ben Subventionen zukommen lassen, die die katholischen Schulen ort schon

666seıt einiger eıt erhalten.
Wenn dabe1 die Privatschulen iıhr Mißtrauen überwinden müßten, als besagte

staatliıche Subvention notwendig verstärkte staatliche Kontrolle, mufste VOT al-
lem auch der Staat selbst umdenken lernen. 99  16 Vorstellung, daß der Staat mıt
„seinem“” Geld „seine‘‘ Schule unterhält, ıst och sehr viel stärker als der Ge-
danke, der Steuerzahler habe das Recht, ZU verlangen, dafls dıe VO  m e  hm gezahlten
Steuern für die VO.  I ihm gewünschten Zwecke ausgegeben werden. Der Vater, der
seın ınd auf die VO hm gewählte und ıhm 1m Grundgesetz garantierte ireie
Schule schickt, hat dasselbe Kecht auf Unterstützung cdieser Schule w1€e der Vater,
der SE1IN Kınd auf 1€ staatliche Schule chickt. Hıer mu also der Liberale Bürger
Nau umlernen wıe der konservatiıve Beamte, un beide mussen S1C.  n einem öf-
fentlich-rechtlichen Denken fügen, das noch 1mMm Werden ist. Dem deutschen öf-
fentlichen Recht ist der Gedanke der finanziellen Unterstützung VO  — HNON-SOVELN-
mental agenc1es durch den Staat noch NECU. Der Staat eistet seine Hilfe vielfach
och mıt der Geste, eın Gnadenbrot gewähren; mu lernen, da ß dıe Freiheit
das Lebensklima der Demokratie ist un dafß diese Freiheit 1mM sozlalen Staat un

Steuerstaat HUr erhalten bleibt, WEnnn ‚wirtschaftlich siıchert, wäas rechtlich
garantıert 15  t‘ (vgl Heckel, Grundbegriffe und Grundfragen des Privatschulrechts,
aus ‚Deutsches Verwaltungsblatt”, eit 16, 1951).“ Zusammenfassend antwortet
Becker auf dıe rage ‚Wer finanzıert die kulturelle Freiheit?‘®: „Der Staat fiınan-
ziert dıe kulturelle Freiheıit, aber gefährdet seine eigene Existenz, die
Fiınanzierung 7U einer Einschränkung der Freiheit mißbrauchen sucht.“ (Der
Au{fsatz ist auch als Sonderdruck erschienen).

Strittiger Ost-West-Handel. In den Vereinigten Staaten begreift In  - ffenbar
zunehmend, daß 1€ KFronten des kalten Krieges auch oder VOL allem ideologische
Kronten sıind. Dementsprechend häufen sıch dıe Stimmen, denen ke  ıne aßnahme
scharf ist. Ob enn das amerikanısche Volk weiterhin zusehen wolle; W1€eE
die ıhm verbündeten Nationen den kommunistischen 0C mıt Rüstungsmater1al
versorgen? Gegen solche Blockadebrecher 1m eigenen ager gäbe doch ıne Kur:
Der Präsıdent brauchte ıhnen NUr die Dollarhilfen kündigen. Das würde S16
wahrscheinlich ZUC Besinnung bringen Überdies je1 nıcht NUur dıie Ausfuhr kr1egs-
wichtiger Güter, sondern jeglicher Handel mıiıt den moskauhörıgen Staaten -
patriotisch.

Diesen ELWa unbedachten Forderungen seiner Landsleute stellt sıch Masse,
eın angesehener Fachmann ur wirtschaftliche Fragen, entschıeden en  C  en
(„America“ VO} 19 Dez. Seine Stellungnahme gründet qauf einem Be-
richt Harold Stassens, den dieser dem Kongreß E September voriıgen Jahres
unterbreitet hat,. Sınd die Verbündeten in der Einschränkung ihres Handels &au
nicht-kriegswichtige Güter wirklich säum1g gewesen f Maı 1951 natte
die Generalversammlung der verfügt, dafis nach Rot-China und Nord-Korea
weder W affen och Munition och sonstiges Kriegsgerät noch irgendwelches der
Rüstungsindustrie dienliche Material ausgeführt werden solle. Zur Durchführung
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dieser Sperre emerkt nNnu Stassen, der auf Grund seiner Stellung (Direéi:orof Foreign Operations) doch wissen mu „Von sehr vereinzelten Ausnahmen ah-
gesehen, haben siıch dıe Ireien Nationen der SANZEN VWelt diese Abmachung 5C-halten.“ Auch SONST ıst Stassen mıt dem Erfolg al der wirtschaftlichen Front
durchaus zuirieden: Seıit der Errichtung des wıirtschaftlichen Kontrollrats ın Paris
Theßt UTr noch eın kümmerliches Rinnsal kriegsdienlicher Güter ın den oWJst-block ab, und auch dieses wırd bald versiegen, wenn Inan den dunklen Wegen der
wirtschaftlichen Halbwelt erst einmal nachsteigen kann.

Der Gedanke wıirtschaftliche Maßregelungen im eigenen ager verbietet sich
den Amerıkanern auch noch aus einem anderen Grunde. Stassen sagt schlicht un
offen „Unsere anderen Ländern gewährten Hilfeleistungen geschehen nıcht 1mMm
Rahmen eiınes Caritas-Programms“‘. Sie bezwecken vielmehr, dıe Güter der Welt

verteilen, daß ein Krieg vermieden wIird.

Umschau
Kollektivschuld des jüdıschen Volks surder VWeise [0724 die Apostel Chri-

Kreuziıgungstode Jesu * st1 miıtbetro[ffen. Sodann ıst zweilıerle1

Kollektivschuld eines Volkes bedeutet Streng voneinander zu trennen, nämlich
die Nichtanerkennung Christi durch dasSchuld aller derjenigen, dıe diesem Judentum, die Tortwährt, un dıe derVolk angehören, gleich, ob hierbei den Gesamtheit auferlegte Schuld SE1-einzelnen ein Verschulden trılit oder

nıcht. Im Jahre 1945 wurde weıithin
Nen Tode Nur um.. dıese Schuldfragehandelt sıch. Aber weder aus dendas N deutsche Volk für schuldig VOoO  am den Kvangelien ekundeten Tatsa-den Taten des Naziregimes rklärt chen noch aus sonstigen UmständenDie VWelt hat Jängst begonnen, die Un-

gerechtigkeit erkennen, die eın der- folgt ıne solche Schuld.
ebenso W1€e

Rufen WIT uns den Sachverhalt SUur'Zzartıges; Nichtschuldige zurück: Der Rat der Hohenpriester, Al-Schuldige treffendes Urteil ın sıch testen un Schriftgelehrten ın Jerusa-schließt. Aber durch die Jahrhunderte lem hatte unter dem Vorsitz des Ho-erhält sıch dıe Behauptung eıiner -
deren Kollektivschuld. Es ıst dıe chul- henpriesters Kaiphas den 'Tod Jesu be-

schlossen. Die Frage des Hohenpriesters,dıigerklärung des jüdischen Volkes ob 5SaSC, daß Christus Sel, der Sohnder Kreuzigung Jesu. Wie steht 65
die Berechtigung dieser schwerwie- Gottes, hatte Jesus bejaht, und der KHat

hatte iıhn darauf der Gotteslästerunggenden Anklage, dıe ın früheren Zei- für schuldig befunden. Das „Gesetz‘””,ten oft das Motiv für Verfolgungen das Wäar das Alte TLestament, chrieb
wäar un auch heute noch vielen  ba be- hıerfür dıe Todesstrafe urc Steini-gründet erscheint? VOT,: Sofort 1Im Anschluß dıeWenn VO'  — einer Schuld des jüdischen Versammlung hatte der Hat, unter-„Volks“ Kreuzigungstode Christi
gesprochen wird, ist zunächst fest-

stutzt VO!  a} einem von ım aufgepeitsch-
ten Volkshaufen, vVon dem Statthalterzustellen, daß die egriffe Rasse un! Pilatus die Bestätigung un usfüh-Volk h  1er nıcht gleichbedeutend sein rFuns des Todesurteils gefordert.können. enn anderenfalls wären ın ab- Die übrige Bevölkerung Judäas un

Anmerkung der Schriftleitung. Der Bei- Galiläas jedoch WwWar diesen Vorgän-trag behandelt das schwierige Problem VOIN SCH, dıe S1C. ın Jerusalem innerhalStandpunkt des weltlichen KRechts AdUS, 15451 eines Zeitraums VO  — aum mehr alsjedoch mıiıt Bedacht die heilsgeschichtlicheVerflechtung aller Menschen außerhal SC1- D4 Stunden zugeiragen hatten, nıcht be-
er Fragestellung. teilıgt CWESCNH., Sie hatte, siıcht 1ia  > VO  —>
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